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Die Informationen des MAV-Rundbriefes dienen der in -
ternen Verwendung durch die Mitarbeitervertretungen  im 
Bistum Mainz. Vor der Weitergabe oder Vervielfältig ung 
sind die urheberrechtlichen Belange zu wahren. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

heute haben Sie den ersten MAV-Rundbrief für das Jahr 2010 in Händen und wir 
hoffen, dass er einige interessante Artikel und Informationen für Sie beinhaltet. 
Wir erwarten in diesem Jahr sowohl die MAVO- als auch die  
KAGO-Novellierung.  
Die Novellierung der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission (AK) ist bereits im 
März 2010 erfolgt. Näheres hierzu finden Sie im Rundbrief.  
Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir eine interessante Lektüre und verblei-
ben mit den besten Wünschen 

Irene Helf-Schmorleiz             Maria Bedersdorfer                 Elfriede Zils           Claudia Coenen-Jung 
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·   Aus der Rechtsprechung der  
     Kirchlichen Arbeitsgerichte §§  

a. Mit der Frage der Zustimmungsver-
weigerung  zu Umgruppierungen hatte 
sich das BAG in einem interessanten Ver-
fahren auseinander zusetzen. Um die Ent-
scheidung verstehen zu können, muss 
man zunächst auf den Sachverhalt schau-
en: In einem Betrieb wurde für die Mitar-
beiter ein komplett neuer Tarifvertrag mit 
anderen Eingruppierungsgruppen abge-
schlossen. Bei der Umsetzung des neuen 
Vertrages musste deshalb der Betriebsrat 
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die neue Eingruppierung überprüfen und 
diesen zustimmen. Da das bei mehreren 
hundert Mitarbeitern nicht innerhalb der 
Zustimmungsfrist von einer Woche zu 
schaffen war, traf der Betriebsrat mit dem 
Arbeitgeber eine Vereinbarung: Darin wur-
de u.a. vereinbart, dass nach der Überlas-
sung der Zustimmungsanträge im Novem-
ber die Parteien bis zum Ende März der 
Folgejahres sich über die verschiedenen 
Eingruppierungen verständigen. Sollte 
dies in einigen Fällen nicht gelingen, dann 
sollte die Frist um weitere 3 Monate ver-
längert werden bis zum Monatsende Juni. 
Wenn dann immer noch keine Einigung 
vorliegen sollte, so wurde vereinbart, dass 
dann die Zustimmung des Betriebsrats als 
verweigert gilt und der Arbeitgeber das 
Zustimmungsersetzungsverfahren einlei-
tet. 
Tatsächlich gelang es den Parteien nicht, 
sich bis zum Monatsende Juni in allen 
Fällen auf die neue korrekte Eingruppie-
rung zu einigen, so dass der Arbeitgeber 
nach Ablauf der Frist beim zuständigen 
Arbeitsgericht das Zustimmungserset-
zungsverfahren einleitete. In diesem Ver-
fahren erlebte der Betriebsrat dann eine 
Überraschung, denn statt wie vereinbart 
davon auszugehen, dass die Zustimmung 
des Betriebsrats als verweigert gilt, berief 
sich der Arbeitgeber plötzlich darauf, dass 
der Betriebsrat in den offenen Fällen sei-
ne Zustimmung nicht verweigert habe und 
sich nicht auf einen möglichen Ableh-

nungsgrund berufen habe, was wieder zur 
Folge habe, dass die Zustimmung nach 
Ablauf der Frist als erteilt gelte. 
Mit dieser Auffassung hat der Arbeitgeber 
vor Gericht recht bekommen. Das BAG 
begründet seine Entscheidung wie folgt: 
Zwar können Betriebsrat und Arbeitgeber 
eine Verlängerung der Frist für die Zustim-
mung oder Verweigerung der Zustimmung 
durch den Betriebsrat vereinbaren. Sie 
können aber nicht vereinbaren, dass auto-
matisch nach Ablauf der gesetzten Frist 
die Zustimmung als verweigert gelten soll. 
Denn das BetrVG sehe vor, dass der Be-
triebsrat seine Zustimmungsverweigerung 
begründen müsse und über die genann-
ten Gründe der Zustimmungsverweige-
rung werde dann auch im Verfahren um 
die Ersetzung der Zustimmung vor dem 
Arbeitsgericht gestritten. Ohne die Nen-
nung der Gründe für die Zustimmungsver-
weigerung sei der Verfahrensgegenstand 
vor dem Arbeitsgericht nicht genau be-
nannt, was wiederum den Verfahrensre-
geln vor dem Arbeitsgericht zuwider laufe. 
In diesem Bereich (nämlich in Bezug auf 
das Verfahren vor den Arbeitsgerichten) 
könnten die Parteien aber keine Vereinba-
rung treffen. 
Das hatte zur Folge, dass die Vereinba-
rung, wonach nach Ablauf der Frist die 
Zustimmung als verweigert gelten sollte, 
unzulässig war. Damit musste auf die ge-
setzliche Regelung zurückgegriffen wer-
den, wonach die Zustimmung als erteilt 
gilt, wenn der Betriebsrat nicht innerhalb 
der Frist seine Zustimmung mit den ge-
setzlich vorgesehenen Gründen verwei-
gert. So auch im Fall des BAG: In allen 
Eingruppierungsfällen, in denen sich die 
Parteien nicht bis zum Monatsende Juni 
geeinigt hatten, galt nach Ablauf der Frist 
die Zustimmung des Betriebsrats als er-
teilt. 
Diese Entscheidung des BAG gilt erst 
recht im Bereich des Mitarbeitervertre-
tungsrecht, das ja in § 55 MAVO die Be-
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stimmung enthält ,dass abweichende Re-
gelungen von der MAVO nicht zulässig 
sind. Wenn also mit dem Arbeitgeber eine 
Fristverlängerung vereinbart wird, dann 
sollte die MAV darauf achten, dass sie 
rechtzeitig vor Ablauf der Frist ihre Ver-
weigerungsgründe geltend macht, denn 
sonst gilt die Zustimmung als erteilt. 
BAG Beschluss vom 18.08.2009 zu Az.: 
1 ABR 49/08 
 
b. Mit seinem Urteil vom 15.07.2009 hat 
das BAG entschieden, dass auch für 
Nachtarbeitszeit, die in Form von Nacht-
bereitschaft geleistet wird, grundsätzlich 
Anspruch auf Zusatzurlaub für Nacht-
arbeit  erwachsen kann. Bisher ist in den 
AVR geregelt, dass auf die für die Gewäh-
rung von Zusatzurlaub für Nachtarbeit not-
wendige Stundenzahl die Zeiten der 
Nachtbereitschaftsdienste nicht angerech-
net werden (vgl. § 7 Abs. 4 Anlage 5 
AVR). Wie bekannt wurde aber durch den 
Europäischen Gerichtshof entschieden, 
dass auch Bereitschaftsdienst Arbeitszeit 
im Sinne des Gesetzes ist. Als Konse-
quenz aus dieser Rechtsprechung, die 
auch von den deutschen Gerichten und 
dem Arbeitszeitgesetz übernommen wur-

de, hat nun das Bundesarbeitsgericht ent-
schieden, dass in Folge dieser Gleichstel-
lung auch bei der Berechnung der Grund-
lagen für den möglichen Zusatzurlaub bei 
Nachtarbeit die Stunden des Nachtbereit-
schaftsdienstes berücksichtigt werden 
müssen.  
Dem Dienstgeberbrief 01/2010 der Cari-
tas-Dienstgeber lässt sich entnehmen, 
dass auch diese von einer grundsätzli-
chen Übertragbarkeit der Rechtsprechung 
auf die AVR ausgehen. Sie kündigen je-
doch an, ähnlich wie beim Bereitschafts-
dienst selbst eine andere Bewertung der 
Nachtarbeitsstunden im Bereitschafts-
dienst als Grundlage für den Zusatzurlaub 
zu beantragen. Bis dahin jedoch darf die 
alte Formulierung in den AVR nicht mehr 
angewandt werden, so dass Ansprüche 
der betroffenen Arbeitnehmer geltend ge-
macht werden können. Um zu verhindern, 
dass sich der Dienstgeber auf die Aus-
schlussfrist nach § 23 AVR berufen kann, 
sollten die betroffenen Mitarbeiter ihre An-
sprüche schriftlich geltend machen. 
Urteil des BAG vom 15.07.2009 – Az. 5 
AZR 867/08 

Coe-J 

····                    Arbeitszeitberatung online  

Von der Bundesregierung wurde eine 
neue Möglichkeit eingerichtet, die betrieb-
liche Arbeitszeitgestaltung zu optimieren 
und von den Erfahrungen anderer zu pro-
fitieren. Das Angebot richtet sich zwar in 
erster Linie an Betriebe mit Produktions-
betrieb und Schichtarbeit, gibt in seinem 
allgemeinen Teil aber auch anderen Be-
reichen wertvolle Tipps. So findet sich 
zum Beispiel eine Liste von Punkten, die 
bei der Veränderung von Arbeitszeiten be-
dacht werden sollte, ein Mitarbeiterfrage-
bogen zum Abfragen der Zufriedenheit mit 
dem bestehenden Arbeitszeitmodell sowie 
Mustervereinbarungen. 

http://inqa.gawo-ev.de/ - unter dieser Ad-
resse  zu finden ist die neue Projekt-
Website  zur Arbeitszeit- und Schichtplan-

gestaltung in der Produktion. Gestartet 
wurde die Website von der Initiative Neue 
Qualität der Arbeit (INQA), der Gemein-
schaftsinitiative aus Bund, Ländern, Sozi-
alpartnern, Sozialversicherungsträgern, 
Stiftungen und Unternehmen. 

Unternehmer, Personalplaner oder Be-
triebsräte, die die Arbeitszeitgestaltung 
und die Planung von Schichtarbeit 
in ihrem Betrieb optimieren wollen, kön-
nen hierzu ab sofort auf eine Reihe prakti-
scher und bewährter Beratungs- und Un-
terstützungsangebote zurückgreifen. 

Die Handlungshilfen, Fragebögen und 
Checklisten sowie ein Softwaretool wur-
den im Rahmen eines zweijährigen Pro-
jektes des thematischen Initiativkreises 
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INQA-Produktion entwickelt und sind jetzt 
im Internet unter inqa.gawo-ev.de kosten-
los verfügbar. 
Auf der Projekthomepage werden gesetz-
liche Grundlagen zur Arbeitszeitgestaltung 
dargestellt und Empfehlungen sowie prak-
tische Handlungshilfen für die Ermittlung 
maßgeschneiderter Arbeitszeitsystemlö-
sungen angeboten. Die Fachinformatio-
nen berücksichtigen den Stand von Tech-
nik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie die 
sonstigen gesicherten arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnisse: 

·     Handlungshilfen in Form einer Da-
tenbank mit über 40 arbeitswissen-
schaftlich bewerteten Standard-
schichtplänen  

·     Mitarbeiterfragebögen mit automa-
tischer Auswertungsfunktion  

·     Checklisten zur Unterstützung ei-
ner möglichst beeinträchtigungs-
freien Schichtplangestaltung. 

Die Fachinformationen gewährleistet die 
Einführung von Arbeitszeit- und Schicht-
systemen, die den gesetzlichen Vorgaben 

gerecht werden und die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten nicht beein-
trächtigen. 

Darüber hinaus steht den betrieblichen 
Akteuren ein neu entwickeltes Software-
tool "Arbeitszeiten online bewerten" zur 
Verfügung. Das Programm macht das 
durchschnittliche Risiko für bestimmte ge-
sundheitliche Beschwerden und soziale 
Beeinträchtigungen durch die konkrete 
Gestaltung eines Arbeitszeitsystems 
kenntlich. 

Nach einer einmaligen Anmeldung zu die-
sem Tool können Arbeitszeitdaten jeder-
zeit aktualisiert und die Bewertungsergeb-
nisse erneut ausgeben werden. Auf diese 
Weise können Schichtsysteme Schritt für 
Schritt so weit verbessert werden, bis das 
Risiko von Beeinträchtigungen minimiert 
ist. Das Tool gibt hierzu Empfehlungen, 
mit welchen Maßnahmen das Risiko redu-
ziert werden kann. Das Softwaretool kann 
allerdings keine individuelle, personenbe-
zogene Bewertung des Risikos vorneh-
men. 

Coe-J 

· · · ·                 Wahlergebnis AVR-Schlichtungsstelle  

Als Beisitzerin (Vertreterin der Mitarbeiter-
innen und Mitarbei ter)  wurde  
Karin Weingärtner  vom Klinikum Mainz 
in die AVR-Schlichtungsstelle gewählt. 
Zur Stellvertreterin wurde Rita Wingert, 
Caritasverband Darmstadt,  gewählt 
 
Die AVR-Schlichtungsstelle ist zuständig 
für Streitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen, 
die unter den Anwendungsbereich der 
AVR fallen (§ 22 AVR). 
 
            AVR-Schlichtungsstelle 
            Diözesancaritasverband 
            Bahnstr. 32, 55128 Mainz  

Karin Weingärtner 
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Entgeltumwandlung  
 
Änderungsbeschluss der Zentral-
KODA vom 12.11.2009 gemäß § 3 
Abs. 1 Ziffer 1 Zentral-KODA-
Ordnung (ZKO):  
(berichtigte Ausfertigung) 
 
Die Zentral-KODA beschließt, den 
Beschluss zur Entgeltumwandlung 
vom 15.04.2002, zuletzt geändert 
durch Beschluss vom 01.10.2007, 
wie folgt zu ändern:  
 
Ziffer 1 b wird um folgenden Satz 2 er-
gänzt: 
 
Im Einvernehmen zwischen Dienstgeber 
und Dienstnehmer können auch höhere 
Beträge umgewandelt werden. 
 
Der Beschluss lautet damit insgesamt wie 
folgt: 
 
Entgeltumwandlung  
 
Unter Bezugnahme auf § 17 Abs. 3 und 5 
Betriebsrentengesetz (BetrAVG) be-
schließt die Zentral-KODA gemäß § 3 
Abs.1 Ziffer 1 ZKO folgende Regelung:  
 
1.      Der Mitarbeiter (Arbeitnehmer und 

zu seiner Ausbildung Beschäftigte) 
hat Anspruch auf Entgeltumwand-
lung bei der Kasse, bei der auch sei-
ne zusätzliche betriebliche Altersver-
sorgung durchgeführt wird. Voraus-
setzung ist, dass die dafür zuständi-
ge Kasse satzungsrechtlich die ent-
sprechende Möglichkeit schafft. Im 
Einzelfall können die Vertragspartei-
en bei Vorliegen eines sachlichen 
Grundes arbeitsvertraglich ver-
einbaren, dass die Entgeltumwand-
lung bei einer anderen Kasse oder 
Einrichtung erfolgt. Die Regelung gilt 
unabhängig davon, ob der Mitarbei-
ter die steuerliche Förderung nach § 

3 Nr. 63 EStG oder nach § 10 a 
EStG in Anspruch nimmt. 

 
1 a    Soweit aufgrund staatlicher Refi-

nanzierungsbedingungen für be-
stimmte Berufsgruppen die Ent-
geltumwandlung ausgeschlossen 
ist, besteht auch kein Anspruch 
nach dieser Regelung. 

 
1 b    Der Höchstbetrag für die Entgelt-

umwandlung wird begrenzt auf 
jährlich bis zu 4 v.H. der jeweili-
gen Beitragsbemessungsgrenze 
(West) in der allgemeinen Ren-
tenversicherung zuzüglich 1800 
Euro für nach dem 31.12.2004 
neu abgeschlossene Verträge. Im 
Einvernehmen zwischen Dienst-
geber und Dienstnehmer können 
auch höhere Beträge umgewan-
delt werden. 

 
2.      Erfolgt eine steuerliche Förde-

rung, findet diese zunächst An-
wendung auf Beiträge des Dienst-
gebers, sodann auf umge-
wandelte Entgeltbestandteile des 
Mitarbeiters. Liegt die Summe aus 
dem Beitrag des Dienstgebers 
und der Entgeltumwandlung ober-
halb der Grenze gem. § 3 Nr. 63 
EStG, wird der übersteigende Teil 
des Beitrags nach § 40 b EStG 
pauschal versteuert, soweit die 
rechtliche Möglichkeit dazu be-
steht und nicht bereits vom 
Dienstgeber genutzt wird. Die 
Pauschalsteuer ist dann vom Mit-
arbeiter zu tragen.  

 
3. Bemessungsgrundlage für. An-

sprüche und Forderungen zwi-
schen Dienstgeber und Mitarbei-
ter bleibt das Entgelt, das sich oh-
ne die Entgeltumwandlung erge-
ben würde. 

 
4.      Bietet die für die zusätzliche be-

· · · ·                 KODA-Änderungsbeschluss: Entgeltumwandlung  
€ 
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triebliche Altersversorgung zuständi-
ge Kasse bis zum 31. Oktober 2002 
keine rechtliche Möglichkeit für die 
Durchführung der Entgeltumwand-
lung, soll die zuständige arbeits-
rechtliche Kommission eine andere 
Kasse festlegen, bei der die Entgelt-
umwandlung durchgeführt werden 
kann. Nimmt die zuständige Kom-
mission diese Festlegung nicht vor, 
hat auf Verlangen des Mitarbeiters 
der Dienstgeber festzulegen, dass 
die Entgeltumwandlung  bei der 
KZVK Köln oder der Selbsthilfe 
VvaG) durchzuführen ist 

 
5.1    Wandelt ein krankenversicherungs-

pflichtig Beschäftigter Entgelt um, 
leistet der Arbeitgeber in jedem Mo-
nat, in dem Arbeitsentgelt umgewan-
delt wird, einen Zuschuss in Höhe 
von 13% des jeweiligen sozialversi-
cherungsfrei in die zusätzliche be-
triebliche Altersversorgung umge-
wandelten Betrages. Der Zuschuss 
wird nicht gewährt im Falle der Net-
toumwandlung (Riester-Rente). 
 

5.2     Für umgewandelte Beträge, die un-
ter Berücksichtigung des Höchstbe-
trages im Jahresdurchschnitt die 
steuerlichen Freibeträge überschrei-
ten, besteht kein Anspruch auf ei-
nen Zuschuss.  

5.3    Der Zuschuss ist spätestens zum 
Zahlungstermin des Dezemberge-
haltes fällig. Scheidet der Mitarbeiter 
vorher aus, ist der Zuschuss zum 
Zeitpunkt des Ausscheidens fällig. 
Aus abrechnungstechnischen und 
steuerlichen Gründen soll der Zu-
schuss einmal im Jahr gezahlt wer-
den. Der Zuschuss wird vom Dienst-
geber an die zuständige Altersvor-
sorgeeinrichtung abgeführt.  

 
6.      Der Anspruch auf Entgeltumwand-

lung besteht, solange er gesetzlich 
ermöglicht wird. 

 
Erläuterung zur Umsetzung des Beschlus-
ses 
 
Es wird sicher gestellt, dass bei der Rei-
henfolge der umzuwandelnden Beiträge 
vorrangig die sozialversicherungsfreien 
Beiträge zugunsten des Dienstgebers 
Verwendung finden, zweitrangig die sozi-
alversicherungsfreien Beiträge, die zu-
schussfähig sind einschließlich des sich 
daraus ergebenden steuer- und sozialver-
sicherungsfreien Zuschusses, drittrangig 
erst die sozialversicherungspflichtigen 
Beiträge. 

Kirchliches Amtsblatt Nr. 3, 10. März 2010 

· · · ·                 KODA-Beschluss: Anrechnung von Vordienstzeiten  

Ordnung über die Anrechnung von 
Vordienstzeiten zur Anerkennung 
von Stufenlaufzeiten  

Beschluss der Zentral-KODA vom 
12.11.2009 gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer 3 
d)  Zentral-KODA-Ordnung (ZKO):  

Die Zentral -KODA beschließt die nach-
folgende Ordnung: 

Ordnung über die Anrechnung von 
Vordienstzeiten zur Anerkennung von 
Stufenlaufzeiten  

1. Soweit in den kirchlichen Arbeitsver-
tragsordnungen Regelungen zur An-
erkennung von sog. Stufenlaufzeiten 
zur Bestimmung der Stufe innerhalb 
einer Entgeltgruppe vorgesehen 
sind, gelten folgende Vorschriften: 
 

1.1 Bei aneinander gereihten befristeten 
Dienstverhältnissen mit demselben 
Dienstgeber, die nicht mehr als sie-
ben Wochen unterbrochen sind, ist 
von einer ununterbrochen zurückge-
legten Tätigkeit auszugehen. 
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1.2    Bei dem Wechsel eines Dienstneh-
mers von einem Dienstgeber im Be-
reich der  Grundordnung des kirchli-
chen Dienstes im Rahmen kirchli-
cher Arbeitsverhältnisse zu einem 
anderen Dienstgeber im Bereich der 
Grundordnung des kirchlichen 
Dienstes im Rahmen kirchlicher Ar-
beitsverhältnisse gilt: 

 
a)     Vordienstzeiten bei einem früheren 

Dienstgeber im Geltungsbereich der 
Grundordnung können angerechnet 
werden. 

                              
b)     Beträgt die Unterbrechung nicht 

mehr als sechs Monate, sollen Vor-
dienstzeiten anerkannt werden, 
wenn 

 
aa)    der Dienstgeberwechsel aufgrund 

eines betriebsbedingten Wegfalls 
des Arbeitsplatzes bei dem früheren 
Dienstgeber erfolgt ist, 

bb)    der Dienstgeberwechsel familiär 
(wie bspw. kirchliche Eheschlie-

ßung, Pflege eines Angehörigen) 
bedingt ist oder  

cc)    in der Vordienstzeit einschlägige Be-
rufserfahrung gesammelt wurde. 

Protokollerklärung zu Ziffer 1.2 
Vordienstzeiten im Sinne dieser Ordnung 
sind Zeiten einer für die neue Beschäfti-
gung einschlägigen beruflichen Tätigkeit 
bei einem vorherigen Dienstgeber.  
 
2.      Bei der Entscheidung über die An-

rechnung von Vordienstzeiten sind 
die Möglichkeiten der Refinanzie-
rung aus der öffentlichen Hand mit 
abzuwägen. 
 

3.      Von den vorstehenden Vorschriften 
abweichende, für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter günstigere Re-
gelungen in den Arbeitsvertragsord-
nungen bleiben unberührt. 

 
4. Diese Ordnung tritt am 1. März 2010 

in Kraft. 

Kirchliches Amtsblatt Nr. 3, 10. März 2010 

KZVK Beratungstag 

Das Thema betriebliche Altersversorgung gewinnt zunehmend an Bedeutung. 
Auch Sie als Vertreter von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden immer häu-
figer mit diesem Thema konfrontiert.  
In den rund 1-stündigen Informationsveranstaltungen um 10.00 Uhr, 13.00 Uhr 
und 16.00 Uhr erfahren Sie mehr über das Leistungsspektrum der Kasse, wie 
der Arbeitgeber bereits mit der Pflichtversicherung fürs Alter vorsorgt und wie der 
Staat durch Steuerfreiheit eigene Beiträge in die betriebliche Altersvorsorge för-
dert.  
Zwischen den Veranstaltungen können Sie die Zeit zu einem persönlichen Ge-
spräch mit einem unserer Berater nutzen. Auf Wunsch rechnen wir Ihnen Ihre zu 
erwartende Betriebsrente hoch.  
Der Beratungstag findet statt am  

29. April 2009 zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr  
in der Räumen des Tagungszentrums  

Erbacher Hof, Grebenstr. 24-26, 55116 Mainz  

Anmeldung bei der KZVK ist dringend erforderlich!  

Der Beratungstag ist nach § 16 MAVO anerkannt.  
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Delegiertenversammlung be-
schließt Ordnungsänderung 

In Fulda fand die 8. Delegiertenver-
sammlung des DCV statt. Auf der Ta-
gesordnung standen Wünsche vielfäl-
tigster Art aus dem Lager der Einrich-
tungsträger (Mitarbeiter sind in diesem 
Gremium nicht vertreten) nach Ände-
rungen der AK-Ordnung. Vor allem das 
Absenken von Gehältern sollte schnel-
ler, problemloser und möglichst an den 
Kommissionen vorbei möglich werden.  
In aller Kürze:  
Nicht beschlossen wurde  
- ein § 11a (Tariflösungen auf der Ein-

richtungsebene)  
- eine Änderung der Zuständigkeiten 

nach § 10 (BK/RK)  
- eine Abschaffung des Tarifinstituts  

Beschlossen wurde  
- die Bearbeitung der §11-Anträge 
durch "Unterkommissionen" (besetzt 

         ·       akmas - Arbeitsrechtliche Kommission  
                  Deutscher Caritasverband Mitarbei terseite 

2:2; evtl auch 3:3; 75%-endgültiges Be-
schluss-Quorum)  

- eine Änderung des Vermittlungsverfah-
rens (kein "unabweisbares Regelungsbe-
dürfnis" mehr; beschleunigtes Verfahren)  

- die Wiedereinführung der gemeinsamen 
Abstimmung in der BK  

- die Fortsetzung der AG, die bis Oktober 
Vorschläge zu weitergehenden Änderun-
gen treffen soll  

Inkrafttreten: 01. April 2010  
Fazit: Das Schlimmste (Absenkungs-
möglichkeit per Dienstvereinbarung auf 
der Einrichtungsebene) wurde verhindert. 
Nicht zuletzt auch deshalb, weil aus Bi-
schofskreisen signalisiert wurde, dass 
man das für einen Verstoß gegen die 
Grundordnung halte und sich einer Inkraft-
setzung widersetzen werde.  
Näheres wird in einem AK-Magazin zu le-
sen sein, das nach Ostern erscheinen 
wird.  

Quelle:  www.akmas.de 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �   

Das Bistum Mainz präsentiert sich mit 
vielen Mitmach-Aktionen Messegelän-
de Halle B4 O1. 
Das Bistum Mainz stellt seinen 1.000 Jah-
re alten Mainzer Dom in den Mittelpunkt 
seines Auftritts beim Ökumenischen Kir-
chentag. Auf einer riesigen, 11 Meter brei-
ten Leinwand wird ein Detail des Domda-
ches gezeigt.  
Die Teilnehmer(innen) des Kirchentags 
sind herzlich eingeladen zu einem 
Schnappschuss vor dem Großbild. Ihre 
Fotos mit lachenden Gesichtern und flat-
ternden Haaren auf dem Dach des Main-
zer Doms werden jeweils als Titelfoto in 

         ·       Bistum Mainz auf dem 2. Ökumenischen Kirchentag  
                  in München 

ein „Mainzer 
T ag e s b la t t " 
eingedruckt, 
das als nette 
E r i n n e r u n g 
oder witziges 
M i t b r i n g s e l 
vom Kirchentag sofort mitgenommen wer-
den kann.  
Das Leitwort für den 2. Ökumenischen 
Kirchentag (ÖKT) vom 12. bis 16. Mai 
2010 in München heißt:  

" D a m i t  i h r  H o f f n u n g  h a b t " .   

w w w . o e k t . d e  
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DiAG on Tour“ :  

Auf Einladung besuchen die Mitglieder des Vorstands  
Sie auch gerne in Ihrer Einrichtung!  

Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.  

Inzwischen ist es auch bei uns üblich, dass 

fast der gesamte Schriftverkehr per Mail er-

folgt. Viele MAVen richten ihre Anfragen an 

uns per Mail und erhalten auch von uns eine 

entsprechende elektronische Antwort. Des-

halb möchten wir an dieser Stelle noch einmal 

darauf hinweisen, dass der Versand von Mails 

nicht gesichert ist. Nicht verschlüsselte Mails 

sind im Internet leicht lesbar (wie eine Post-

karte im Postverkehr). Aus diesem Grunde 

muss sensibel mit den Daten umgegangen 

werden. Dies erreicht man am besten, wenn 

man nur verschlüsselte Mails verschickt. Ent-

sprechende Software muss dafür installiert 

werden, je nach Mailprogramm ist dies auch 

als Einstellung möglich, jedoch geschieht dies 

nicht beim jeweiligen Internetanbieter. Bitte 

überprüfen Sie die bei Ihnen vorhandenen 

Einstellungen und Vorgaben. Dienstvereinba-

rungen in den Einrichtungen enthalten des-

halb auch oftmals Einschränkungen, wonach 

bestimmte Personendaten nicht per Mail ver-

schickt werden dürfen. Mails, die von uns ver-

schickt werden, werden über Lotus Notes ver-

schickt und dadurch automatisch verschlüs-

selt, jedoch gelingt dies nur, wenn auch beim 

Empfänger Lotus Notes vorhanden ist. 

PS: Wenn Sie sich nicht sicher sind: Es gibt 

auch immer noch die Post und Faxgeräte! 

 Coe-J 

····                    In eigener Sache  

www.d iag-mav-ma inz .de  
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Wir planen schon weit voraus ....  

          Mitgliederversammlung  
            26.10.2011  9.00 bis 16.30 Uhr, Erbache r Hof Mainz 
            26.09.2012  9.00 bis 16.30 Uhr, Erbache r Hof Mainz 

·  ·  ·  ·              Fortbildungen 2010 

* Mittwoch, 25. August 2010�
Umgang mit Konflikten in der Rol-
le der MAV — Reflexionen und 
praktische Übungen �
����������	
��
������������
���� �

* Mittwoch, 1. September 2010�
Umgang mit Konflikten in der Rol-
le der MAV — Reflexionen und 
praktische Übungen �
����������	
��
������������
����  

* Mittwoch, 8. September 2010 
Einführung in das Internet mit Re-
cherchemöglichkeiten für die 
MAV-Arbeit �
��������
����
�
��������
����  

* Montag, 20. September 2009 
Grundkurs Arbeitsrecht 
��������
������  
��
��

������� � ��������
�����
���  

                          Anmeldung: 
                          Bischöfliches Ordinariat,  Abt. Personal– und Organisationsförderung 
                          Postfach 1560, 55005 Main z     Tel. 06131/253-166 (Frau Walther)  

 

Tag der Dienstgemeinschaft /  
Mitgliederversammlung 
Mittwoch, 6. Oktober 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.00 - 16.30 Uhr Im Erbacher Hof Mainz, Kettelersaa l  

Treffen der Schwerbehindertenvertreter/innen im Bis tum Mainz:  
Do., 19. August 2010, 9.30 Uhr in der DiAG Geschäftsstelle 

·  ·  ·  ·              Termine 2010 


